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Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe: 

 1. „Qualitätssystem“: Darunter wird ein Koordinierungs-, Förderungs-, Unterstützungs- und 
Überwachungssystem des Bundes verstanden, mit dem Ziel, die Qualität der 
Gesundheitsleistungen kontinuierlich zu verbessern. 

 2. „Qualität“: Grad der Erfüllung der Merkmale von patientinnen- und patientenorientierter, 
transparenter, effektiver und effizienter Erbringung der Gesundheitsleistung. Die zentralen 
Anliegen in diesem Zusammenhang sind die Optimierung von Strukturqualität, Prozessqualität 
und Ergebnisqualität. 

 3. „Patientinnen- und Patientenorientierung“: Im Sinne der Verbesserung der Lebensqualität sollen 
die jeweils betroffenen Menschen im Mittelpunkt der Entscheidungen und Handlungen stehen 
und befähigt werden, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. 

 4. „Patientinnen- und Patientensicherheit“: Umfasst Maßnahmen zur Vermeidung unerwünschter 
Ereignisse, die zum Schaden der Patientin / des Patienten führen können. 

 5. „Transparenz“: Nachvollziehbarkeit durch Dokumentation und Analyse der Leistungen und 
Ergebnisse und deren systematische Überprüfung; Basis für kontinuierliche und systematische 
Vergleiche zur Qualitätsverbesserung. 

 6. „Effektivität“: Zielerreichungsgrad zwischen einem gesetzten Ziel und dessen Realisierung, 
wobei das in der Gesundheitsversorgung gesetzte Ziel idealerweise die Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sowie Patientinnen und Patienten 
ist. 

 7. „Effizienz“: Verhältnis zwischen dem Einsatz und dem Ergebnis einer Leistung nach dem 
Wirtschaftlichkeitsprinzip unter Berücksichtigung der Kostendämpfung. 
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 8. „Strukturqualität“: Summe sachlicher und personeller Ausstattung in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht. 

 9. „Prozessqualität“: Arbeitsabläufe und Verfahrensweisen, die nach nachvollziehbaren und 
nachprüfbaren Regeln systematisiert erfolgen und dem Stand des professionellen Wissens 
entsprechen, regelmäßig evaluiert und kontinuierlich verbessert werden. 

 10. „Ergebnisqualität“: Messbare Veränderungen des professionell eingeschätzten 
Gesundheitszustandes, der Lebensqualität und der Zufriedenheit einer Patientin / eines Patienten 
bzw. einer Bevölkerungsgruppe als Ergebnis bestimmter Rahmenbedingungen und Maßnahmen. 

 11. „Gesundheitsleistung“: Jede durch eine Angehörige oder einen Angehörigen eines gesetzlich 
anerkannten Gesundheitsberufes oder einer gesetzlich zugelassenen Organisation am oder für den 
Menschen erbrachte Handlung, die der Förderung, Bewahrung, Wiederherstellung oder 
Verbesserung des physischen und psychischen Gesundheitszustandes dient. 

 12. „Qualitätsstandards“: Beschreibbare Regelmäßigkeiten bzw. Vorgaben hinsichtlich Ausstattung, 
Verfahren oder Verhalten. 

 13. „Bundesqualitätsrichtlinien“: Von der Bundesministerin / Vom Bundesminister für Gesundheit 
durch Verordnung erlassene und damit verbindlich gemachte Standards. 

 14. „Bundesqualitätsleitlinien“: Von der Bundesministerin / Vom Bundesminister für Gesundheit als 
Orientierungshilfe empfohlene Standards. 

 15. „Qualitätsindikator“: Messbare Größe, welche dazu geeignet ist, die Qualität der 
Gesundheitsleistung zu beobachten, zu vergleichen und zu evaluieren. 

 16. „Referenzwert, Referenzbereich“: Ein Referenzbereich ist jenes Intervall, innerhalb dessen die 
Ausprägung eines Qualitätsindikators als gut oder als unauffällig definiert wird. Ein 
Referenzwert ist ein Referenzbereich, dessen Ober- und Untergrenze zusammenfallen. 

 17. „Grundprinzipien der Gesundheitsförderung“ im Rahmen der Erbringung von 
Gesundheitsleistungen: Gesundheitsförderung zielt auf den Prozess ab, den Menschen ein hohes 
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie zur Stärkung ihrer 
Gesundheit zu befähigen. 
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